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Un-heimliche Verwandtschaft
Zum Naheverhältnis von Zivil- und Bürgergesellschaft

n PETER PIRKER

Bei einer Diskussion im Depot sah Oliv-
er Machart einen Erfolg des Protestes
gegen die blau-schwarze Regierung in
der Durchsetzung des Begriffes der
Zivilgesellschaft gegen den der Bürg-
ergesellschaft. Indiz dafür sei, daß auch
Kanzler Schüssel den Begriff aufgenom-
men und positiv konnotiert habe. Ob
diesem semantischen Durchbruch der
große demokratische folgt? Oder hat
der Kanzler erkannt, was linke In-
tellektuelle hierzulande noch bestreit-
en? Daß die Zivilgesellschaft nicht das
ganz andere der Bürgergesellschaft ist
und mitnichten jenes Modell, gegen das
ideologische Sträuße ausgefochten wer-
d e n  m ü ß t e n .  V e r t r e t e r  d e s
„demokratischen Widerstandes“ werden
allerdings nicht müde zu betonen, das
Ideal der Zivilgesellschaft konkurriere
mit dem von der ÖVP favorisierten poli-
tischen Konzept der Bürgergesellschaft.

Die Vorstellung von der Möglichkeit ein-
er „rein“ demokratisch begründeten
Z i v i l g e s e l l s c h a f t  g a b  d e n
demokratischen Referenzpunkt für die
populäre Kritik des Neoliberalismus in
den 90er Jahren ab. Wenig über-
raschend verlief die Neoliberalismuskri-
tik in ähnlichen Figuren wie der Zivilge-
sellschaftsdiskurs. Das Dilemma der Ne-
oliberalismuskritik [1] hat sich ja ger-
ade mit der Erfüllung ihres politischen
Vorhabens eingestellt: Die Kritik am
„Raubtierkapitalismus“ ist zwar hege-
monial geworden, aber das was als Ne-
oliberalismus bezeichnet wurde, die
Vermarktwirtschaftlichung der Ge-
sellschaft, läuft ungebrochen weiter.
Der Linken mag es zwar gelungen sein,
einen Teil jener nach ‘89 so ersehnten

Öffentlichkeit zurückerobert zu haben,
indem sie das schlechte Gewissen der
Gesellschaft mobilisierte und in ihrem
Namen auf die „gesellschaftliche Einbet-
tung“ der neuen Akkumulationsstrate-
gien drängte. Die auf Polanyi zurückge-
hende Entbettungsthese vom Bedeu-
tungsverlust des Staates und dem Ter-
ror der Ökonomie stand Pate für die ve-
hemente Forderung nach einer Rück-
kehr des Politischen. In der in den 90er
Jahren heraufziehenden Bürgerge-
sellschaft offenbarte sich aber das
vielbeschworene und angeblich unter
neoliberaler Mißachtung leidende „All-
gemeinwohl“ noch deutlicher als das,
was es in einer kapitalistischen Ge-
sellschaft immer war: Die Aufgabe, die
Verwertungsbedingungen des Kapitals
innerhalb eines bestimmten Territori-
ums als gemeinsames Interesse all der
Nation Zugehörenden durchzusetzen
und möglichst zu optimieren. Hier wür-
den die Denker der Zivilgesellschaft Ein-
spruch erheben: Allgemeinwohl ist Ide-
ologie! Konflikt statt Konsens! In-
teressen statt Nation! Die Vehemenz
der Abgrenzung täuscht aber über
gewisse Gleichförmigkeiten von Zivil-
und Bürgergesellschaft hinweg.

An vier Aspekten kann der reale Durch-
bruch des Zivilgesellschaftskonzeptes in
der Bürgergesellschaft besonders deut-
lich gezeigt werden: An der Bezeich-
nung der spezifischen Allgemeinheit
der Zivilgesellschaft als handlungs-
fähige und konfliktintensive Pluralität,
am zivilgesellschaftlichen Aspekt der Le-
gitimation und Repräsentation ge-
sellschaftlicher Macht im Staat, an der
Versöhnung von bourgeois und citoyen,
sowie an der Formulierung einer spezi-
fischen politischen Moral.

An diesen neuralgischen Punkten zeich-
nen sich aber auch Tendenzen zu einer
perfekten Symbiose aus Individuum
und Staat ab. Nach der bisher eher
formaldemokratischen Verstaatlichung
des Einzelnen beginnt sich so etwas wie
eine tätige und daher totale Subordina-
tion durchzusetzen. Daß dieser Prozeß
auch als Verschwinden des Staates oder
als Ende der Politik mißverstanden
wird, liegt an den weiter vorherrschen-
den monolithisch-marxistischen Blicken
auf den Staat oder eben an der zivilge-
sellschaftlich-liberalen Weigerung, die
ideologische Trennung von Staat und
Gesellschaft zu ignorieren. Die Ansicht,
daß der Staat parallel zur Ausweitung
des Marktes sich im Rückzug befinde,
ist trügerisch. Staatlichkeit wird
vielmehr mit der Ökonomisierung allge-
genwärtig.

Zivilgesellschaft
Im traditionellen Marxismus herrscht(e)
der Glaube vor, das Proletariat verkör-
pere gegen die Partikularinteressen der
Bourgeoisie den Allgemeinwillen des
Volkes. [2] Perspektivisch wäre die Ver-
wirklichung des Gemeinwillens durch
die proletarische Machtübernahme im
Staat zu erreichen. Mit der Entdeckung
der Zivilgesellschaft sollte — unter Auf-
bietung des antitotalitären Argumentes
— dieses Privileg der Arbeiterklasse ver-
abschiedet werden. Als bessere — näm-
lich demokratischere — Lösung zur Her-
stellung eines eben nicht homogenen,
sondern pluralen Allgemeinwillens
brachten Ende der 80er Jahre deutsche
Politikwissenschafter mit Distink-
tionsbedarf die Zivilgesellschaft als
„eine handlungsfähige und konfliktinten-
sive Pluralität“ ins Spiel. Ein „offenes“
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gesellschaftliches Gespräch im öf-
fentlichen Raum sollte doch eine diskur-
sive Formierung des Allgemeinwillens
ermöglichen, hofften Rödel, Dubiel und
Frankenberg in ihrem mittlerweile zum
Zivilgesellschaftsklassiker gewordenen
Buch „Die demokratische Frage“. [3]
Ein Motiv, das bestimmend für die For-
mulierung des Zivilgesellschaft-
skonzeptes war, lag in der Annahme,
daß die Autonomie des Individuums so-
wohl von Seiten des Staates als auch
von Seiten der Ökonomie (des Marktes)
bedroht wäre. Die Zivilgesellschaft
wurde daher als eine Sphäre eingeführt,
in der sich die demokratische Selb-
stregierung der Individuen tunlichst
frei von den Aspirationen des Staates
und des Marktes entfalten könne. Dies-
er der analytischen Konzeption Grams-
cis widersprechende Begriff einer nor-
mativen Zivilgesellschaft wäre eine erst
herzustellende bzw. gerade entstehende
eigensinnige Sphäre politischen Han-
delns mündiger und souveräner Bürg-
erInnen, die bewußt als citoyens in
einem vorstaatlichen Raum agieren.
Damit sei der Versuch verbunden, das
demokratische Projekt, die Selb-
stregierung des Volkes, erneut in An-
griff zu nehmen.

Entschieden wehrten sich Dubiel et.al.
daher gegen eine substantialistische Bes-
t immung des Al lgemeinwohls .
Vielmehr „wird die Zivilgesellschaft
(...) durch die Anerkennung der Regeln,
in deren Rahmen die Konkurrenz der
Meinungen ausgetragen wird“ [4] inte-
griert. Eine substantialistische Auffas-
sung von Allgemeinwohl drohe hinge-
gen immer in totalitären Zwang
umzuschlagen. Es ist also die gemein-
same Form, auf der die zivilge-
sellschaftliche Demokratie beruht und
nicht ihr Inhalt. [5] Dieses zivilge-
sellschaftliche „Projekt der gemeinsa-
men Selbstregierung auf der Basis wech-
selseitiger Anerkennung als gleiche und
freie Individuen — einer Anerkennung,
die sich im Zusammenhandeln der Mit-
glieder der Zivilgesellschaft immer von
neuem bewähren muß“ [6] wird aus-
drücklich als formale Bestimmung
definiert, die bar jedes metaphysischen
Gehaltes auf der reinen Selbstbestim-
mung des freien Willens beruht.

Genau an dieser Stelle zeigt sich aber
auch die Grenze einer idealistisch for-
malen Herangehensweise. Daß „der

freie Wille“ und die „wechselseitige An-
erkennung als gleiche und freie Indivi-
duen“ sehr wohl einen bestimmten In-
halt hat, müßte eigentlich seit Marx’
Analyse des freien Willens als Ausdruck
der bürgerlichen Subjektform „Warenbe-
sitzer“ bekannt sein: „Um diese Dinge
als Waren aufeinander zu beziehn,
müssen die Warenhüter sich zueinander
als Personen verhalten, deren Willen in
jenen Dingen haust, so daß der eine nur
mit dem Willen des andren, also jeder
nur vermittelst eines, beiden gemeinsa-
men Willensakts sich die fremde Ware
aneignet, indem er die eigne veräußert.
Sie müssen sich daher wechselseitig als
Privateigentümer anerkennen. Dies
Rechtsverhältnis, dessen Form derVer-
trag ist, ob nun legal entwickelt oder
nicht, ist ein Willensverhältnis, worin
sich das ökonomische Verhältnis wider-
spiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder
Willensverhältnisses ist durch das
ökonomische Verhältnis selbst
gegeben“. [7] Die normative Idee vom
freien Willen in der wechselseitigen An-
erkennung als Gleiche will von ihrer
Grundlage in der Warengesellschaft
nichts mehr wissen. Sie affirmiert in
ihrem „Sollen“ und „Wollen“ — unbe-
wußt oder nicht — etwas, das durch
den Modus der Vergesellschaftung
generiert ist: die Rechtsform der Sub-
jekte. Die Rechtsform wird in der
Zivilgesellschaftstheorie wie ein Arte-
fakt behandelt, als das sie im Moment
der Proklamation etwa der Menschen-
rechte ja auch erscheint. Nichtsdes-
toweniger ist sie kein Ergebnis be-
wußt-intentionalen Handelns, sondern
gehört integral zur historisch-spezi-
fischen Warenform menschlicher Bezie-
hungen, kann daher wohl schlecht als
autonom bezeichnet werden. Mit der
Autonomie der Zivilgesellschaft und ihr-
er Öffentlichkeit sowie dem eigen-
mächtigen Rechtssubjekt als ihrer
Grundfigur ist es dann aber nicht mehr
weit her. Die Inthronisierung des ge-
sellschaftlichen Zwanges, sich als
WarenbesitzerIn verhalten zu müssen,
zur Ausgeburt des freien Willens ver-
stellt die Bedingungen der Zivilge-
sellschaft genauso wie ihre Genese. Be-
sonders viel Wert gelegt wurde in der
Abgrenzung zum Marxismus ja auf die
Pluralität des Allgemeinwillens. Und es
wird betont, daß gerade durch die
„wechselseitige Anerkennung als
gleiche und freie Individuen“ die Plural-

ität des Allgemeinwillens ständig garan-
tiert ist — die Einheit der Gesellschaft
nur formspezifisch ist. Die beiden Eigen-
schaften zivilgesellschaftlicher Praxis
sind von der Rechtsform eigentlich
nicht zu unterscheiden. Die Momente
der pluralen Allgemeinheit und Einheit
in der Rechtsform reflektieren ja gerade
das stumme Gespräch der Warenbesitz-
erInnen. Dadurch können die Waren,
die sie tauschen, so verschieden sein
wie ihre Geschmäcker, so verschieden
wie ihr Gelächter, ihre Nasen, ihre Mei-
nungen und ihr Sex. Diese Momente der
Rechtsform sind die Zivilgesellschaft
par excellence. Sie reflektiert sozusagen
die universelle und abstrakte Seite der
Warenwelt in politischen Begriffen. Hi-
er ist die Pluralität, das grenzenlose Dis-
putieren auf einem freien Markt der
Meinungen und Lebensstile zu Hause.
Nun werden die Gleich-Gültigkeit und
die gleichzeitige Anerkennung am Kon-
sumentenmarkt bisweilen als Struk-
turmerkmale für eine neue Bürger-
lichkeit gehandelt. Über sie, schreibt
Natan Sznaider etwa, würde uns „die
kapitalistische bürgerliche Gesellschaft
vom Zwang zur Zugehörigkeit und von
der ständigen Sehnsucht nach Selbst-
transzendierung“ [8] befreien. Konsum
in einer kapitalistischen Gesellschaft be-
deutet aber auch anderes. Er beinhaltet
einmal den Widerspruch zwischen der
Begrenztheit individuellen Konsu-
mierens aufgrund seiner Geldvermit-
teltheit und dem Versprechen des
grenzenlosen Konsums durch die
Repräsentat ion der  Ware.  Das
unbeschränkte Konsumversprechen der
Warenwel t  i s t  dann durch d ie
eingeschränkte Konsumrealität qua Zu-
gang über die Lohnarbeit gebrochen.
Eine wie auch immer gewollte Poli-
tisierung der abstrakten Gleich-
Gültigkeit der Zirkulationssphäre führt
daher nicht zur lockeren und gelasse-
nen Gesellschaft, sondern wird nur
bestätigen, was bürgerliche Gleichheit
immer auch bedeutet: das Fortdauern
einer in vielerlei Hinsicht gespaltenen
und hierarchisierten Gesellschaft.

Bei all der ins Treffen geführten
Autonomie: Es wäre zweifellos eine
Überinterpretation würde man be-
haupten, die zivilgesellschaftlichen ci-
toyens würden diese nützen, um sie ge-
gen den Modus der Vergesellschaftung
zu richten. Worum es geht, wird im
neuen Arbeitsprogramm des Frank-
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furter Instituts für Sozialforschung erk-
lärt. Es ist sicherzustellen, „daß die
Macht, die eine Gesellschaft im Namen
des Staates auf sich ausübt, immer nur
repräsentiert, aber nie monopolhaft
angeeignet werden soll“. [9] Damit sind
wir beim Aspekt der Legitimation und
Repräsentation gesellschaftlicher Macht
im Staat. Die Zivilgesellschaft ist hier
die spezifische Vermittlungsform
zwischen Staat und Gesellschaft. Die
Gründe, warum es einen Staat braucht,
durch den die Gesellschaft Macht auf
sich selbst ausübt, sind beiseite gestellt.
Der wesentliche Punkt ist die Betonung,
daß der Staat nicht sui generis existiert
— in seinem Namen bringt er nur die
gesellschaftliche Macht zur Anschauung
und  Wi rkung .  E r  hä l t  da s  ge -
sellschaftliche Potential sozusagen nur
in Bewegung (oder in Form), indem er
es in seiner Materiatur zusammenzieht,
verdichtet und qua dieser anderen
Potenz die Gesellschaft durchdringt. In
dieser Hinsicht ist der Staat nichts an-
deres als der Modus der Verfestigung
einer spezifischen Form gesellschaftlich-
er Macht durch ihre Verselbstständi-
gung, und das ist ja nicht falsch. Nur
bleibt wiederum die Frage nach der ge-
sellschaftlichen Macht ausgeblendet,
bzw. wird sie bloß in einer die Rechts-
form als Zirkulationsfigur bestätigen-
den Kommunikationsregel gesehen. Die
Zivilgesellschaft, als permanenter Gen-
erator gesellschaftlicher Macht, verleiht
in diesem Bild dem Staat Legitimität,
wenn er die Spielregeln der Zivilge-
sellschaft, ihr Machtkonstituens achtet.
Sie fungierte sozusagen als Hüterin des
Staates, der ihre Struktur zu reflek-
tieren habe. Der Staat tut dies auch —
aber in einem anderen Sinne. Und dies-
er andere Sinn verkehrt die programma-
tische Unterordnung des Staates unter
die Zivilgesellschaft in die Subsumtion
der Zivilgesellschaft unter den Staat: in
die politisch-ökonomisch durchdrun-
gene Zivilgesellschaft, die Bürgerge-
sellschaft.

Der gesellschaftliche Gebrauchswert
eines solchen abstrakten Begriffes der
Zivilgesellschaft ist allerdings abseits
akademischer und l inker Selb-
stvergewisserungen, auf dem Boden der
freiheitlich-liberalen Demokratie zu ste-
hen, noch gering. Er entfaltet sich (be-
sonders für die Intellektuellen, die ihn
vertreten) erst mit der Aufnahme einer
bestimmten moralischen Vernunft, die

schon in der liberalen Konzeption ein
„ideelles Komplement zur bürgerlichen
Funktionalität“ [10] von Freiheit und
Gleichheit abgegeben hatte. Mithilfe
einer moralischen Schlagseite läßt sich
realpolitisch einiges „weiterentwickel-
n“. Wo die Zivilgesellschaft noch so selt-
sam abstrakt aussieht, zwischen bour-
geois und citoyen unterscheidet, vom
Verhältnis zwischen Staat und Ge-
sellschaft spricht, bietet die Pro-
pagierung einer Bürgergesellschaft ein
weitaus anschaulicheres und nüt-
zlicheres Feld intellektueller Arbeit. Der
Widerspruch zwischen citoyen und
bourgeois erlischt dabei in der Figur
des Bürgers. Und dort wo der Zivilge-
sellschaftsdiskurs 1989 euphorisch be-
gonnen wurde, wird heute gewußt, daß
es „eine real existierende Zivilge-
sellschaft niemals geben kann.“ [11]

Denn wenn die Individuen dem ihnen
zugemuteten Statusverhalten des ci-
toyen nicht entsprechen, exzessiv dem
Partikularismus frönen oder glauben,
die Selbstrepräsentation der Ge-
sellschaft mit ihrem Partikularinteresse
identifizieren zu können, gebärdet sich
selbst der pluralistisch auftretende
Zivilgesellschaftsdiskurs anders: näm-
lich autoritär. „Die Demokratietheorie
der Zivilgesellschaft (muß sich) zu ein-
er autoritativen, wenn nicht autoritären
Rededisposition (ermächtigen), da sie
in Anspruch nimmt, den Gesellschafts-
mitgliedern ein falsches Bewußtsein zu
unterstellen, während sie die ei-
gentlichen modernen Handlungsbedin-
gungen kennt und intellektuell repräsen-
tiert“. [12] Als Problem erscheint nicht
der Staat an sich — das Problem ist
vielmehr die Verhinderung seiner
demokratischen Vollendung durch ein
Volk, das sich nicht entsprechend ver-
hält. [13] Die Einstimmigkeit der neolib-
eralen Kritik der „Anspruchsmentalität“
gegenüber dem Staat mit der antineolib-
eralen Affirmation des/der gemein-
wohlorientierten BürgerIn und des
Staates verdankt sich zwar nicht dem
selben Ansatz der Kritik, stellt sich aber
hinter beider Rücken über eine gemein-
same Perspektive her: Ohne daß sie
voneinander wissen wollen, wissen
beide wie der Staat zu sein habe: let-
ztlich ein Abziehbild eines identitären
politischen Subjektes. Das politische
Subjekt muß daher lernen, daß der em-
pirische Einzelwille nichts gilt, wenn er
nicht dem wahren Allgemeinwillen ent-

spricht und daß die Définition des Allge-
meinwillens nicht von jedem beliebigen
Standpunkt aus formuliert werden
kann. [14]

Wo im Konzept der Zivilgesellschaft
noch die Freiwilligkeit thront und die
Gewalt sich versteckt, platzt in der
Bürgergesellschaft die moralische und
die staatliche Zwangsgewalt ganz unver-
hohlen herein. Die autoritäre Bürgerge-
sellschaft holt die Zivilgesellschaft aus
ihren liberalen Tagträumen, ohne aber
ihre Formspezifika zu verletzen.

Bürgergesellschaft: Die
Demokratisierung des
Gemeinwohls
Die „handlungsfähige und konfliktinten-
sive Pluralität“ fällt  nicht vom
demokratietheoretischen Himmel, son-
dern konstituiert sich auf kapitalem
und nationalem Boden. Daß der norma-
tive Zivilgesellschaftsbegriff seit den
80er Jahren so attraktiv geworden ist,
hängt wohl eng mit der Krise der fordis-
tischen Gesellschaftsformation zusam-
men. Nach einer langen Phase zentrals-
taatlicher und korporatistischer Einen-
gung schien die Universalisierung lib-
eraler Prinzipien mit der Entdeckung
des souveränen Konsumenten wie wei-
land im 19. Jahrhundert wieder auf der
Tagesordnung zu stehen. Der Aufbruch
der Zivilgesellschaft geht dabei nicht
zufällig mit der „Befreiung des Marktes
aus dem Würgegriff von Staat und Ver-
bänden“ einher und der klassische Na-
tionalstaat erweist sich in diesem
Prozeß nicht als eine schlechthin dem
Kapitalverhältnis eigene Form, sondern
selbst noch als historische, die im Kon-
text des Kapitalverhältnisses prinzipiell
überwindbar ist. [15]

Vervielfältigung des
Staates
Unisono wurde der mündige Bürger zur
Ikone der Überwindung einer verschlis-
senen Gesellschaftsformation geadelt.
Als kritischer Konsument, Bürgerinitia-
tivler oder Wechselwähler tauchte er in
verschiedenen Ausprägungen und Allt-
agssphären als Avantgarde der Bürg-
ergesellschaft auf. Der Ruf nach mehr
Eigenverantwortung kritisierte das An-
spruchsdenken der StaatsbürgerInnen
und forderte eine Verschlankung und
Zurückdrängung staatlicher Institutio-
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nen bzw. ihre Demokratisierung durch
Dezentralisierung, Öffnung und En-
thierarchisierung. Bis in die 80er Jahre
hinein dominierte ja noch eine vorwie-
gend nachfrage- und binnenmarktorien-
tierte Wirtschaftspolitik. Sie hatte vor
allem die Stabilität des öffentlichen und
privaten Konsums zu gewährleisten.
Entsprechend waren die BürgerInnen
vor allem als KonsumentInnen und
disziplinierte LohnarbeiterInnen ge-
fordert. Unter dem Pardigma der Ange-
botspolitik begann sich das Verhältnis
von Individuum und Staat aber einiger-
maßen zu verändern. Die Nationalstaat-
en begannen verstärkt darum zu
konkurrieren, einen Teil des global pro-
duzierten Mehrwerts auf ihr Gelände zu
ziehen. Ehedem paternalistische
Verteilungsgemeinschaften transfor-
mieren sich darin zu Wettbewerbsge-
meinschaften. Entgegen den trüben
Prognosen, die angesichts dessen von
einem Ende des Staates oder einem
Ende der Politik schwadronieren,
kommt der Staat unter den veränderten
ökonomischen Bedingungen seinen bei-
den grundlegenden allgemeinen Auf-
gaben, die Verwertung des Kapitals und
die Reproduktion der Arbeitskraft zu
sichern, auch weiterhin — wenn auch
in veränderter Form, die wesentlich in
der Demokratisierung dieser Funktio-
nen liegt — nach. Ein klassisches Spezi-
fikum der Politik, nämlich ideologische
Gemeinschaften durch harte Grenzzie-
hungen und Selektionsmechanismen
herzustellen, bleibt aber nicht mehr an
die Institutionen des Nationalstaates im
engeren Sinne gebunden, dessen Auf-
gabe es noch war, regionale Unter-
schiede und Produktivitätsgefälle auszu-
gleichen, sondern es wird auch dezen-
tralisiert. Neben dem nationalen for-
miert sich der regionale und der supra-
nat iona le  Wet tbewerbss taa t .
Staatlichkeit organisiert dabei den An-
passungsprozeß an  d ie  neuen
ökonomischen Bedingungen als selek-
tive Gemeinschaftsaufgabe. In der Or-
ganisierung der Selbstorganisation der
sozialen Kräfte entsteht dabei so etwas
wie eine omnipräsente Staatlichkeit.
Politische Macht verpufft also nicht ein-
fach, sondern ihre Form verändert sich,
indem sie dezentralisiert und pri-
vatisiert wird. Dabei „nimmt ihre
Wucht noch zu: unter dem notorischen
Motto To Empower People wird Härte
demokratisiert“. [16] Das Empowermen-

t-Konzept der Neuen Sozialen Bewe-
gung wird staatlich effektiv und zwar
zunächst in jenen Gräben, die in den
70er und 80er Jahren von den Sozialen
Bewegungen gegen den Obrigkeitsstaat
geschaufelt worden sind. Empower-
ment, soziales Engagement, Sorge um
das Gemeinwohl, die Zukunft der Kin-
der: die Prozesse der Vervielfältigung
des Staates haben begonnen, als die Pi-
oniere der Zivilgesellschaft an die Tore
des paternalistischen Staates pochten
und Einlaß begehrten. Zugleich gewin-
nt, wie Wolfgang Fach schreibt, „das
Politik-Geschäft, weit davon entfernt in
schiere Publicity abzugleiten, etwas
von seiner existentiellen Bestimmung
zurück: nämlich ein Gut bereitzustellen,
dessen Produktion private Möglichkeit-
en übersteigt.“ [17] Der „politische Un-
ternehmer“ (Fach) macht sein Terrain
unter Aufbietung spezifisch politischer
Charakteristika (Führungskraft, Härte,
Charisma, Zuständigkeits- und Mach-
barkeitswahn) fit für den Wettbewerb-
skampf.

Privatisierung von Politik
Politik dezentralisiert sich aber nicht
nur auf verschiedene Ebenen sondern
vergegenwärtigt sich in vielfältiger
Weise im Privaten: etwa in der (Selbst-)-
Formierung der Einzelnen zu Mitglied-
ern nationaler, regionaler und suprana-
tionaler Wettbewerbsgemeinschaften.
Dabei handelt es sich nicht um eine auf-
steigende Hierarchisierung von Zuge-
hörigkeit, die als Integrationsstufen für
die nächst höhere Ebene gewertet wer-
den können, sondern um nebeneinan-
der und miteinander konkurrierende
Identifikations- und Konfliktebenen.
Die durch die bürgerlichen Werte von
Freiheit und Gleichheit gekennzeich-
nete Zivilgesellschaft ist unter diesen
Bedingungen gewiß nichts Eigenständi-
ges, sondern sie erweist sich letztlich
als adäquates ideologisches Terrain für
die Effizienzsteigerung gänzlich wettbe-
werbsorientierter gesellschaftlicher
Beziehungen.

Der fordistische Konsens wurde haupt-
sächlich über die vermittelnden Ins-
tanzen der Parteien und Interessensver-
bände hergestellt, die den staatstragen-
den Teil des Individuums kollektiv
repräsentiert und diszipliniert hatten.
Mit der aktiven Bürgergesellschaft
zeichnen sich nunmehr unmittelbarere
Beteiligungen der und konkrete An-

forderungen an die Individuen ab, auf
sehr unterschiedlichen Ebenen „Gemein-
wohl“ herzustellen. Dabei ist nicht
mehr nur eine lupenreine „staatsbürger-
liche Gesinnung“ gefordert. Das Staats-
bürgertum offenbart sich als handfeste,
produktive Aufgabe des Einzelnen. Auf-
grund der unterschiedlichen und mitei-
nander konkurrierenden Repräsenta-
tionsebenen des „Allgemeinen“ wird
die vormals national-fixierte Identitäts-
bildung in den Individuen aber auch
zersplittert. Die Ausgrenzungs- und
Identifizierungsleistungen der Einzel-
nen etwa vervielfältigen sich: Auf wen
im konkreten Fall die klassischen Aus-
grenzungsmechanismen der Unwertig-
oder Überwertigkeit (Rassismus und An-
tisemitismus) bzw. die Disziplinierung
auf die zugeschriebene Leistungserwar-
tung (Sexismus) Anwendung findet,
wird zunehmend flexibel. Die im Raum
stehende Überflüssigkeit und Unsicher-
heit verstärkt aber umgekehrt einen vo-
rausschauenden Konformismus, der
sich ständig der Zugehörigkeit zu
einem „schützenden“ und die Verwer-
tung garantierenden, personal verstan-
denen Zusammenhang vergewissern
will. Recht unverhohlen wird in Wah-
lkampagnen mit Freundschaftsange-
boten geworben. Politiker firmieren
darin als treusorgende und zugleich sch-
lagkräftige Freunde. Die Darstellung
politischer Führungskräfte, die umringt
sind von „einfachen“ Leuten, oder sich
zu einer Clique oder Bande gruppieren,
appelliert direkt an dieses Bedürfnis
nach Zugehörigkeit zu einem perso-
nalen Verband. Die rein sachliche
Vergesellschaftung über die Geld- und
Rechtsform erzeugt offensichtlich ein
sekundäres Bedürfnis nach personaler
Versicherung, die den Zugang zu erster-
er garantieren soll. Dessen Befriedigung
erscheint dann aber als das Primäre
geglückter Selbsterhaltung. Der Bezug
auf die Nation als emotionale Garantie
nimmt dabei zwar nach wie vor einen
wesentlichen Stellenwert ein. Er wird
aber aufgrund der Veränderungen von
Arbeits- und Verwertungsstrukturen
nicht mehr genügen. Einerseits ergänzt
die Fetischisierung neuer, sei es regio-
naler oder lokaler, sei es betrieblicher
„Einheiten“ den nationalen Fetisch, an-
dererseits sind Prozesse der Selbst-
fetischisierung zu beobachten, die mit
dem in der Zivilgesellschaft so hervorge-
hobenen „freien Willen“ der Einzelnen
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korrespondieren. Indem der Staat von
einer Nachfrage- zu einer Angebotsagen-
tur der Ware Arbeitskraft wird, wan-
deln sich die Anforderungen an die Indi-
viduen: von konformistischen Konsu-
mentInnen und braven, untertänigen Ar-
beiterInnen, denen ihre geleistete und
vom Nachfragestaat als wertvoll
gesicherte Arbeit als Beweis und Argu-
ment ihrer  Zugehörigkeit  zum
Verteilungspakt hinreichte, zu Vere-
delungsakteuren ihrer eigenen Ware Ar-
beitskraft. Die Selbsterhaltung wird
darin zu einem besonderen Auftrag,
und je vortrefflicher sie gelingt zur
Adelung des wahren und aktiven Staats-
bürgertums. Das Denken und Handeln
der Individuen tendiert dazu, voll-
ständig zum Organ ihrer Selbstverwer-
tung zu werden, die zugleich, wie noch
gezeigt werden soll, wesentliche As-
pekte der Staatsbürgerlichkeit integri-
ert. Das Persönliche entfaltet sich darin
als außerordentlich politisch.

Die im Konkurrenzkampf notwendige
Diversifizierung von Selbstveredelungss-
trategien wird mithin als Beweis für die
Selbstermächtigung der Individuen ge-
gen den gleichmacherischen Sozialstaat
aufgefaßt: als Befreiung der BürgerIn-
nen und Durchbruch zu einer kreativen
S e l b s t ä n d i g k e i t .  D i e  n e u e n
Sozialdemokraten Schröder und Blair
zeigen sich in ihrem berüchtigten Strate-
giepapier als gelehrige Schüler der
Zivilgesellschaft, wenn sie sich vom pa-
ternalistischen Sozialstaat distanzieren:
„Letztlich wurde die Bedeutung von ei-
gener Anstrengung und Verantwortung
ignoriert und nicht belohnt und die
soziale Demokratie mit Konformität
und Mittelmäßigkeit verbunden statt
mit Kreativität, Diversität und herausra-
gender Leistung.“ Die zentralen
zukünftigen Werte wären: persönliche
Leistung und Erfolg, Unternehmergeist,
E i g e n v e r a n t w o r t u n g  u n d
Gemeinsinn. [18] Schröder hat kürzlich
den idealen Begriff dafür gefunden:
„zivile Bürgergesellschaft“. Sie bietet
die ideologische Vermittlung zwischen
einer Verwertung, die über die
fortschreitende Verwandlung von Ar-
beit- zu Unternehmern der Arbeitskraft
eine an sich schrankenlose Selbstaus-
beutung abschöpft und ihrer mächtigen
Fixierung durch einen Staat, der durch
seine Vervielfältigung und Pri-
vatisierung zwar gestaltloser, aber un-
gleich flüssiger und aktiver geworden

ist. Es ist gerade die Konfliktfähigkeit
der propagierten Zivilgesellschaft, die
den erweiterten Konsens dieser aus wil-
lensstarken, rhetorisch-geschulten, ener-
getisch-dynamischen, ständig ein-
satzbereiten und handlungsfähigen
Charaktermasken bestehende Zumu-
tung herzustellen vermag. Und sie ist
auch der Modus, in dem sich die
Distinktionsgewinne rekapitalisieren
lassen.

Gegen die Verklärung des individuellen
Bastelns an der eigenen Karriere muß
mit Horkheimer und Adorno aber auf
den zutiefst konformistischen Charakter
dieser Pluralisierung und Individu-
alsierung von Lebensperspektiven in
der Bürgergesellschaft insistiert wer-
den: Zur Individuation ist es „gar nicht
wirklich gekommen. (...) Jeder bürger-
liche Charakter drückte trotz seiner Ab-
weichung und gerade in ihr dasselbe
aus: die Härte der Konkurrenzge-
sellschaft.“ [19] Die Entfaltung des Ichs,
Produkt und Bedingung der materiellen
Existenz, wird zur vollen Funktion
wirtschaftlicher Selbständigkeit. In der
narzißtischen Überhöhung der eigenen
Originalität, der kreativen Kraft „etwas
aus sich zu machen“ und darin ganz be-
sonders aus der Masse der Mit-
telmäßigkeit hervorzustechen, findet
die Selbstfetischisierung des Ichs zum
Demiurgen der eigenen Wertigkeit in
einer Weise statt, die die Achtung des
Unwertigen auch von einer offen rassis-
tischen Zuschreibung absehen läßt. Die
multikulturelle Gesellschaft etwa hon-
oriert und anerkennt spezifische kultur-
alistisch zugeschriebene Leistungen. In
diesem Rahmen gibt es auch die für die
republikanische Politikauffassung so
grundlegende Bereitschaft, „den an-
deren anzuerkennen“.

Die schizoide Konstellation des „freien
Arbeiters“, sich zu sich selbst als Arbeit-
skraft zu verhalten, ist an sich ein Merk-
mal des Individuums in kapitalistischen
Gesellschaften. Die Aufspaltung des
Ichs in Subjekt und Objekt verschärft
sich unter der Bedingung der Verstaats-
bürgerlichung der Arbeitskraft zwar
noch einmal, verliert aber zugleich an
Distanz und damit an Reflexionspoten-
tial. Als „Looser“ erscheinen jedenfalls
diejenigen, die sich der Heraus-
forderung der Wettbewerbsgemein-
schaften nicht stellen wollen oder kön-
nen, und darüber ihre Strahlkraft min-

dern, also zu potentiellen „Schädlin-
gen“ oder „Feinden“ der Wettbewerbs-
gemeinschaft stilisiert werden können;
die sich nicht erst im Falle des kom-
merziellen Mißerfolges als Personi-
fizierung der Krise anbieten. Die Real-
isierung einer in vielerlei Hinsicht
„handlungsfähigen und konfliktintensiven
Pluralität“  scheint sich, von der
demokratischen Kopfgeburt auf ihre ge-
sellschaftlichen Füße gestellt, in der
Bürgergesellschaft aktuell abzuzeich-
nen.

Aufhebung des
Widerspruches von
bourgeois und citoyen
In ihr wird der jeweilige Standort zum
Gemeinwesen, und den BewohnerInnen
fällt die Verantwortlichkeit für das Ge-
meinwohl, die Kapitalisierung seiner Po-
tentiale, unmittelbar zu. Hier soll nur
auf zwei Aspekte aufmerksam gemacht
werden, an denen die Privatisierung
von Staatsfunktionen ins Auge sticht.
Sie stehen in Zusammenhang mit zwei
Kriterien, die für die Feststellung der
Konkurrenzfähigkeit eines „Gemeinwe-
sens“ von entscheidender Bedeutung
sind: die Produktivität eines Standortes
und die Qualität der Lebensbedingun-
gen (öffentliche Sicherheit, Infrastruk-
tur u.a.). Die Arbeitskraft gehört dabei
in doppelter Hinsicht nicht einfach den
Einzelnen, wie es die Vorstellung vom
„freien Lohnarbeiter“ suggerierte. [20]
Zum einen wird die Arbeitskraft zum
Bestandteil eines nationalen Humankap-
i ta lpools ,  dessen Qual i tät  die
Wertigkeit der gesamten „Humanres-
sourcen“ einer Standortgemeinschaft
als Maßstab für seine Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit anzeigt. Sie
durch eine spezifische arbeitsmarktori-
entierte Ausbildung bzw. durch die
Ane ignung  von  sogenann ten
„Zusatzqualifikationen“ aufzuwerten,
zeigt eine Seite der neuen „staatsbürger-
lichen“ Pflicht an. Während sich dieser
Aspekt der Staatsbürgerlichkeit bereits
in Umsetzung befindet, wird an der Re-
alisierung des zweiten Aspektes der
staatsbürgerlichen Seite der Arbeit-
skraft, dem Anspruch der Produktivitäts-
gemeinschaft auf ihre Verfügbarkeit für
klassisch „gemeinwohlorientierte“ Leis-
tungen, noch eifrig gearbeitet. Die
Aufrechterhaltung öffentlicher Einrich-
tungen und Leistungen machen keinen
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unwesentlichen Teil öffentlicher
Haushalte aus. Sowohl der lebensquali-
tative Aspekt ist hier als Standortfaktor
zu werten, als auch ihr kostengünstiger
und effizienter Betrieb, also der mon-
etäre Aspekt hinsichtlich der Eingren-
zung von Haushaltsdefiziten und
Sozialausgaben mit geringem oder
keinem Multiplikatoreffekt. Die Mobil-
isierung von „brachliegender“ Arbeit-
skapazität in der „Liegestuhlge-
sellschaft“ (Andreas Khol) will die
kostengünstige und dennoch qualitativ
hochstehende Aufrechterhaltung von In-
frastruktur, sozialen und kulturellen
Einrichtungen sowie die Gewährleis-
tung kommunaler Sicherheit. BürgerIn-
nen beobachten dabei nicht mehr die
Polizei, sondern BürgerInnen beobacht-
en BürgerInnen und rufen (noch) die
Polizei. Daß die Bürger-Polizei effizient
und bisweilen tödlich ist, dürfte bekan-
nt sein. Zugleich soll durch diese
Tätigkeiten begründet und gerecht-
fertigt mit rigiden moralischen Argu-
menten, deren gemeinsamer Flucht-
punkt die Herstellung von Gemein-
schaftlichkeit ist, bürgerschaftliche Iden-
tität und Gemeinsinn eingeübt werden.

Das animal laborans wird zum poli-
tischen Subjekt der Bürgergesellschaft.
Zusammenfassend kann von einer drei-
fachen Verinnerlichung staatsbürgerlich-
er Funktionen gesprochen werden. Er-
stens werden die StaatsbürgerInnen
zunehmend selbsttätig hinsichtlich der
ideologischen und praktischen Abgren-
zung gegenüber anderen für die For-
mierung ihrer Zugehörigkeit zu einem
spezifischen Verwertungszusammen-
hang. Zweitens werden sie zu unmittel-
baren TreuhänderInnen der Produktiv-
ität ihres Standortes und drittens ist ih-
nen unmittelbare Verantwortlichkeit
für die Attraktivität ihres „Gemeinwe-
sens“ zugedacht. In einem unmittelbar-
eren Sinne als im fordistischen Staat
werden die StaatsbürgerInnen zu Glied-
ern ihres Staates. Der Gegensatz von
bourgeois und citoyen wird aufgehoben
und das eingangs beschriebene Konzept
einer Zivilgesellschaft findet in der Af-
firmation des real existierenden „Bürg-
ers“, der dann eben „Bourgeois und Ci-
toyen zugleich“ ist, praktisch zu sich.
Konsequenterweise ist dann auch auf
der sozialwissenschaftlichen Ebene
nicht mehr von Zivilgesellschaft, son-
dern vermehrt von Bürgergesellschaft
die Rede. Dabei handle es sich „um all

die Bürger-Bürger-Beziehungen, in de-
nen sich Bürger zugleich als Urheber
und Adressaten der Regelung ihrer Ver-
hältnisse verstehen“. [21] Analytisch
solle daher nicht mehr die vertikale
Bürger-Staat-Beziehung in den Blick-
punkt genommen werden, sondern die
horizontalen Beziehungen zwischen
Bürgern, für die Autonomie charakteris-
t isch wäre.  Die Frage nach ge-
sellschaftlichen Zwangsverhältnissen
war aber auch schon im Zivilge-
sellschaftsbegriff in der Affirmation der
existierenden Formen von Freiheit und
Gleichheit exkludiert worden.

Individuum und Staat:
Demokratisierung des
Politischen
Politik ist also nicht mehr länger die
Domäne eines über der Gesellschaft
thronenden Staates. Die staatlichen
Funktionen der Disziplinierung auf das
Gemeinwohl, die Reproduktion der
Ware Arbeitskraft, die Definition der
Zugehörigkeit zu einer Verwertungsge-
meinschaft demokratisieren sich, indem
sie zur bürgerschaftlichen Tätigkeit der
Individuen werden.

Je stärker die Arbeitskraft aber zum Ei-
gentum des Staates wird, desto stärker
wird die unmittelbare Identifizierung
der BürgerInnen mit ihrem Staat. Dies
drückt sich gerade in einem Bedeu-
tungsverlust intermediärer Institutionen
zwischen Staat und Individuum aus.
Darin hat die Rede von einer Veren-
gung des Raumes öffentlicher politisch-
er Artikulation auch ihre Berechtigung.
Die Diagnosen der Entpolitisierung
übersehen allerdings, daß dem kein Ver-
schwinden, sondern geradezu eine
Forcierung des Politischen als Form der
Vermittlung zwischen Staat und Indivi-
duum folgt. Dabei nimmt, und hier
trifft sich die neoliberale Euphorie des
freien Wirtschaftssubjektes wieder mit
der zivilgesellschaftlichen Verklärung
der Warensubjekte zu StaatsbürgerIn-
nen, die Staatsbürgerschaft eine verän-
derte Bedeutung ein: sie wird gewisser-
maßen erst politisch aktiv.

Vom Staat werden heute dieselben spez-
ifischen Leistungen eingefordert, die
der Staat von den StaatsbürgerInnen er-
bracht haben will: Effektivität in der
Verwendung seiner Mittel, Effizienz im
Einsatz seiner Instrumente, Kompro-

mißlosigkeit in der Verfolgung seiner
Ziele, Anbieten von qualitativ hochste-
henden Leistungen. Nicht nur die
„LiegestuhlbürgerInnen“ werden als
Ausgeburt der Verantwortungslosigkeit
identifiziert, sondern auch der behäbige
Verwaltungsstaat, der den Staatsbürg-
erInnen als Vormund anstatt als Partner
und Serviceagentur gegenübertritt. Das
heißt, daß die exekutive Politik des
Staates gegenüber der fordistischen Pe-
riode stärkeren und unmittelbareren Le-
gitimationszwängen unterliegt. Die
wechselseitige Verpflichtung von Staat
und Individuum gruppiert sich dabei
um die zentralen Kriterien von Ord-
nung, Sicherheit, Gemeinsinn und Ar-
beit, die etwas leistet.

Sie haben sich durch den Zyklus von Ne-
oliberalismus und Neoliberalismuskritik
herauskristallisiert und werden zu un-
hintergehbaren „Säulen“ jeder poli-
tischen Äußerung, selbst wenn sie sich
oppositionell gegen die „herrschende“
Politik wendet. [22] Die postfordistische
„demokratische Legitimation ist die per-
fekte Synthese von Konsens und Au-
torität. Tauchen abweichende oder anta-
gonistische soziale Praktiken auf, wer-
den sie der ‚Kriminalität‘ zugeordnet.
Außerhalb des Gesetzes der befriedeten
Gesellschaft existieren nur mehr
Pathologie und Terror.“ [23]

Offensichtlich ändert sich mit dem in-
nigeren Verhältnis von Individuum und
Staat auch die Form der politischen
Kommunikation. Eine direktere poli-
tische Kommunikation via Medien
zwingt die PolitikerInnen dazu, zu wis-
sen, „was das Volk will“. Umgekehrt si-
muliert die erhöhte Geschwindigkeit
des medialen Vermittlungsprozesses
aber auch die Subjekthaftigkeit und
Leibhaftigkeit von Politik. Der viel ges-
choltene Populismus scheint eher die
adäquate Äußerungsform der ange-
sprochenen Verlagerung des Politischen
zu sein, als die Erscheinungsform eines
Niederganges der Politik, die ohne In-
halt, ohne Konzept, ohne Strategie
ihrem nahen Ende entgegen humpti-
dumple. Die Härte der Auseinanderset-
zungen zwischen PolitikerInnen
verdeckt dabei nicht nur die weitge-
hende Unterschiedslosigkeit der In-
halte, sondern reflektiert auch einen
Typ von Politik, der zunehmend vom
Staat erwartet wird. Wer am ein-
drucksvollsten den Willen zur Macht
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repräsentiert, repräsentiert am ein-
drucksvollsten den Willen zum Erfolg:
Und Erfolg ist dort, wo sich andere ohn-
mächtig von Sachzwängen gängeln
lassen. Politisch erfolgreich ist aber,
wer es versteht Sachzwänge eisern zu
vollstrecken, als ihr Verbündeter an ihr-
er natürlichen Macht teilzuhaben.

Die Härte und Kaltschnäuzigkeit, die
die Individuen gegenüber sich selbst
und gegenüber ihren KonkurrentInnen
an den Tag legen müssen, wird auch
vom Staat und damit von PolitikerIn-
nen im engeren Sinne im Binnenverhält-
nis zu sich und gegen alles, das als Be-
drohung der Konkurrenzfähigkeit er-
scheint. Einerseits geht es dabei auf ein-
er staatlich-verallgemeinerten Ebene
um die Bekämpfung von Feinden der
Produktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit, also gegen jene personal-
isierten Stereotypen, die Produkte der
falschen, unreflektierte Projektion von
eigenen allerdings als unproduktiv vom
Ich abgespaltenen und unterdrückten
Neigungen wie Faulheit, Genuß,
Freizügigkeit, Verschwendung,
Autonomie, arbeitsloses Auskommen
sind. Dabei handelt es sich allerdings
um „Versprechungen“, die durch die
Wahrnehmung des gesellschaftlichen
Reichtums zwar permanent produziert
aber über die Form des Zugangs ebenso
permanent dementiert werden. Der
Staat selbst gerät in den Verdacht, über
die Alimentierung der projizierten
Charakterzüge zum Verräter an der na-
tionalen Wettbewerbsgemeinschaft zu
werden. In der diesbezüglichen Kritik
am Staat wird ihm eine Entfremdung
von der Nation als der „eigentlichen“
Substanz des Staates vorgeworfen.
Seine Souveränität beweist er erst,
wenn er diesen „Staatsnotstand“ löst:
Als Inhaber des Gewaltmonopols in der
Gesellschaft erhält der Nationalstaat hi-
er seine gegenüber all den anderen
lokalen, regionalen oder betrieblichen
„Wettbewerbsgemeinschaften“ herausra-
gende Bedeutung. Die Gewaltmittel des
Nationalstaates repräsentieren die aus
der Subjektformierung der Einzelnen
entstehenden Gewaltpotentiale auf
kollektiver Ebene, ihr unnachgiebiger
Einsatz gegen projektive äußere und in-
nere Feinde ist der in Politik gegossene
Wahn der Gesellschaft. Bei den Staats-
bürgerInnen verkehrt sich die Ahnung
von der eigenen Ohnmacht in die Hoff-
nung auf die Macht des Staates. Denn

die Identifikation der StaatsbürgerIn-
nen mit ihrem Staat beruht vor allem
darin, daß er die Allgemeinheit sowohl
der staatsbürgerlichen Seite der Indivi-
duen als auch die Verfemung der unter-
drückten Anteile materialisiert und zur
Anschauung bringt: etwa in einer re-
striktiven und kompromißlosen Asylpol-
itik, in der Kriminalisierung des Dro-
gengebrauchs und dessen Verknüpfung
mit schwarzafrikanischen Dealern, der
„Verschlankung“ seiner Institutionen,
in einer effizienten und sparsamen Ge-
barung der Steuergelder, in einer
Kürzung bzw. Abschaffung von Einkom-
men ohne Arbeit, in einer selbstbe-
wußten Haltung gegenüber dem „Aus-
land“, in einer restriktiven Arbeits-
marktpolitik, die den Zugang für die Na-
tion garantiert, in einer Honorierung
von zivilgesellschaftlicher „Normalität“.

Im Unterschied zu einer gewissen Stabil-
ität, die eine stärker institutionalsierte
Vermittlung noch geboten hat, steht die
politische Kommunikation nunmehr
aber ständig unter Spannung: der Be-
weis des gegenseitigen Nutzens und des
Erfüllens der aufgetragenen Verantwor-
tung muß ständig erbracht werden, der
Verdacht des Verrats und Hintergehens
— die Angst davor, daß alle Anstren-
gung umsonst gewesen ist, steht unmit-
telbar im Raum. [24] Es liegt daher eben
nicht in einem unmittelbaren Sinn an
einer ökonomischen und sozialen Krise,
in der die Arbeitslosen und Verarmten
ihren Protest kundtun würden, sondern
eher an der spezifischen Konstellation
des Politischen der bürgerlichen Ge-
sellschaft, die gerade dann, wenn sie
„aktiviert“ werden soll, eine „Politik
der gesellschaftlichen Panik“ (Negri) ge-
biert. Das gegenwärtig (v.a. in Öster-
reich) von politischen KommentatorIn-
nen ständig entdeckte Paradoxon, daß
der Ausmaß des Wunsches nach poli-
tischer Veränderung in keiner Relation
zur Stabilität und zum Wohlstand des
Landes stünde, stützt sich implizit einer-
seits auf die Überzeugung der „Ei-
gentlichkeit“ eines vollkommen „ratio-
nalen“ Verhältnisses zwischen Staat
und Individuen und andererseits auf
einem unausgesprochenen Ökonomis-
mus, der eine direkte Korrelation
zwischen ökonomischer und politischer
Krise herstellt. Beide Annahmen gehen
am Kern der Sache vorbei.

Die unter der erwähnten Spannung ste-

hende politische Vermittlung pro-
duziert zwei Muster politischer Artikula-
tion, die die Spannung nicht ruhig
stellen, sondern diese Äußerungsform
des Politischen gerade bestätigen: Einer-
seits geht es dabei um die Herstellung
von gesellschaftlichen Konsens. Der
Staat produziert ständig Bilder der Be-
drohung durch Kriminalität oder Migra-
tion, um sie postwendend sicherheit-
spolitisch verantwortungsvoll und pol-
izeilich aktiv zu dementieren; zugleich
wird von Seiten der StaatsbürgerInnen
gegenüber den regierenden PolitikerIn-
nen ein ähnliches Muster der Ent- und
Versicherung in Bezug auf ihr Wahlver-
halten verfolgt: das Abbröckeln von
StammwählerInnen und die lange Un-
entschlossenheit vor den Wahlen kann
als ebensolches Spiel mit der Loyalität
gedeutet werden, das seinen Teil zur
Formulierung eines gesellschaftlichen
Konsenses beiträgt. Nach diesem
Muster kann zwar eine Zeit lang „ge-
spielt“ werden, letztlich — und das wis-
sen alle Beteiligten — muß aber
entschieden werden und der Beweis der
Souveränität, sowohl von Seiten des
Staates als auch von Seiten der Staats-
bürgerInnen erbracht werden. Was
während dieser Form der politischen Ar-
tikulation zwischen Staat und Indivi-
duen über die mediale Vermittlung
passiert, ist letztlich eine konsensuale
Feinddefinition, eine Politisierung auf
unterschiedlichsten gesellschaftlichen
Feldern, durch die zugleich die Sch-
welle für die Akzeptanz eines „Ausnah-
mezustandes“ herabgesetzt wird. [25]
Gewählt werden vom Souverän sch-
ließlich diejenigen, von denen die Um-
setzung der Souveränität, und das heißt
die Beherrschung des Ausnahmezustan-
des, am ehesten erwartet wird.

Andererseits bringt die Spannung des
P o l i t i s c h e n  g e r a d e z u  e i n e
Fetischisierung von Kontrolle. Mit soge-
nannten präventiven und auch „ver-
dachtsunabhängigen Kontrollen“ läßt
der Staat die „Definition und Verteidi-
gung seiner Grenzen zunehmend dif-
fundieren“ und verlagert sie ins
Innere. [26] Umgekehrt betreibt ein sich
kritisch wähnender Aufdeckungsjournal-
ismus eine permanente Skandalisierung
der Politik, von der die Privatsphäre
von PolitikerInnen nicht verschont
bleibt. Die präventive und exhibitionis-
tische Veröffentlichung des Privaten be-
friedigt zudem den Voyeurismus der
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StaatsbürgerInnen. Schließlich wollen
sie ja wissen, wen sie wählen. Die
ständige Spannung, unter der das Ver-
hä l t n i s  von  I nd i v i duum und
Staatlichkeit steht, kann als die spezi-
fische Bewegungsform des Politischen
der Bürgergesellschaft bezeichnet wer-
den. Auch hier verwirklicht sich in
gewisser Hinsicht der theoretische As-
pekt des Zivilgesellschaftskonzeptes,
daß die gesellschaftliche Macht immer
nur repräsentiert, aber niemals fix
durch den Staat angeeignet werden
soll.

In einigen Aspekten scheint Jörg Haider
die treffende Polit-Gestalt für die bürg-
ergesellschaftliche politische Form
darzustellen. Er versteht es, in der Öf-
fentlichkeit nicht nur all jene Eigen-
schaften vortrefflich zu verkörpern, die
die staatsbürgerliche Seite der Indivi-
duen in der Bürgergesellschaft aus-
machen: Härte zu sich und den an-
deren, den Willen zur Grenzziehung,
narzißtisches Auftreten, Effizienz im
Einsatz der Mittel, Produktivität und
Lernwilligkeit, Gemeinsinn und Konkur-
renzbewußtsein. Zum anderen versinn-
bildlicht Haider allerdings auch, und
das dürfte keinen geringen Anteil an
seinem Zuspruch haben, die abgespal-
teten, verdrängten und unterdrückten
Begierden der StaatsbürgerInnen:
Genuß, Einkommen ohne Arbeit,
Autonomie, Freizügigkeit. Indem
Haider anscheinend beide Seiten posi-
tiv zusammenfügt, repräsentiert er die
für die Bürgergesellschaft typische
Fetischisierung der Persönlichkeit auf
der Ebene des Staates. Zudem steht er
wie kein anderer für die „Befreiung“
von der Last der nationalsozialistischen
Vergangenheit durch das offene Beken-
ntnis zu ihr — ohne dem in weiten
Teilen der Bevölkerung als überflüssig
oder von außen aufgezwungen er-
achteten Schuldeinbekenntnis. Er bietet
damit sehr vielen etwas, was ihnen die
2. Republik aufgrund der Bedingungen
ihrer Gründung nicht ermöglichte: eine
ungebrochene Identifizierung mit dem
Staat.

Die Verstärkung plebiszitärer Elemente
scheint in mehrerlei Hinsicht der poli-
tischen Form des zivilgesellschaftlichen-
Totalitarismus der Bürgergesellschaft
gerecht zu werden. Einmal entspricht
sie der spannungsgeladenen politischen
Kommunikation zwischen Staat und In-

dividuen besser als die „umständliche“
repräsentative Demokratie. Zweitens
verspricht sie eine Aufwertung von Poli-
tik, eine Aktualisierung der Sch-
lagkräftigkeit und damit Mächtigkeit
von Politik. Drittens könnte sie eine
Erneuerung von ideologischer Gemein-
schaftlichkeit zustande bringen, die im
wesentlichen über die Fetischisierung
der Führungspersönlichkeit hergestellt
wird. Und viertens würde sie ein rasch-
es und flexibles Vorgehen gegen Feind-
projektionen versprechen; somit das
zentrale Charakteristikum von Politik,
über Grenzziehungen identitäre Gemein-
schaften und darüber die Krisen-
haftigkeit kapitalistischer Verge-
sellschaftung zu „bewältigen“, in einem
starken Staat vergegenwärtigen. Die
Fetischisierung des Staates drohte sich
neuerlich zu verdichten. Zwar ist die
Grundlage jedes autoritären Staates die
Unterordnung im Tausch für den
vermeintlichen Schutz vor den Unbillen
einer naturgewaltigen Krisenhaftigkeit.
In der Fetischisierung der Führungsper-
sönlichkeit als der Vollstreckerin der
Sachzwänge entstünde aber bei Strafe
des eigenen Unterganges ein spezifisch-
er Sachzwang, der die Bürgerge-
sellschaft über sich hinaustreiben kön-
nte: Den Erwartungen gerecht zu wer-
den und im großen Stile „auszumisten“.
Der Widerspruch nämlich, daß der
Staat einerseits die Zwänge kapitalis-
tischer Vergesellschaftung repräsentiert
und durchsetzt. und andererseits der
Schutz vor den unvorhersehbaren
Auswirkungen dieser Vergesellschaf-
tung verlangt wird, also für die viel
beschworenen „kleinen Leute von der
Straße“ in allen Einzelnen einzutreten,
existiert in der Erwartung der Führer-
persönlichkeit noch nicht. Im Wartes-
tand repräsentiert sie für viele die erseh-
nte souveräne Einheit und Neutralität
des Staates gegenüber der nach vielfälti-
gen Konfliktlinien gespaltenen Ge-
sellschaft. Wird sie einmal praktisch,
droht Politik neuerlich ihre höchste In-
tensität zu erreichen: als unnachgiebige
Feindschaft gegen die zu Ausländern
sortierten und den von rassistischen
und antisemitischen Projektionen be-
troffenen Menschen. Die Bürgerge-
sellschaft mit ihrem schlank-starken
Staat scheint sich indes als jene Form
auszubreiten, in der der Widerspruch
zwischen Flexibilität und straffer Ord-
nung für das Reüssieren in der global

gewordenen Verwertungskonkurrenz
zwar ökonomisch gewinnbringend
aufgehoben, aber politisch keineswegs
ruhig gestellt ist.
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Zivilgesellschaft in
Aktion
Nachstehend dokumentieren wir ei-

nen Text, in dem die Gemein-
samkeit von Zivilpolizisten und
Zivilgesellschaftsfanatikern anhand
einer der letzten Donnerstagsdemos
illustriert wird. Er erschien zuerst
in „Mund“, dem elektronischen Or-
gan der Protestbewegung.

(...) Im Gegensatz zu den Falschinfos
(...) haben wir (...) nicht am West-
bahnhof  d ie  Scheiben e ines
Geschäftes eingeworfen, sondern an
der äußeren Mariahilferstraße auf
der Höhe des Schwendermarktes,
und zwar die sogenannte „Computer-
börse“. Der Grund dafür war (...),
daß dieses Geschäft seit Jahren offen
(...) rassistische Propaganda betreibt.
Seit Jahren müssen hier täglich ju-
goslawische und türkische Mitbürg-
erInnen an Plakaten vorbeigehen,
die sich offensiv gegen sie richten:
„Jugos müssen draußen bleiben“,
„Ich nix bedienen Jugos“ ist dort an
den Auslagen und der Eingangstüre
plakatiert. In Wiener Lokalmedien
versuchte der Ladenbesitzer immer
wieder seine (...) rassistische Mein-
ung öffentlich zu machen und als
Rechtfertigung für die offen rassis-
t ische Propaganda in seinen
Schaufenstern zu verwenden. Es
wäre ein Armutszeugnis für eine anti-
faschistische Demonstration gewe-
sen, an einem solchen Fascholaden
vorbeizugehen und nichts zu un-
ternehmen. Genau deshalb haben
wir ganz gewaltfrei — Gewalt kann
nämlich sogar im österreichischen
Recht nur gegen Personen angewen-
det werden und nicht gegen Sachen
— e ine  Fens t e r s che ibe  de s
Geschäftes eingeschlagen und er-
warteten uns dafür die Solidarität
der Demonstration. Diese Hoffnung

stellte sich jedoch als viel zu optimis-
tisch heraus. (...) Uns wurde für eine
reine Sachbeschädigung an einem
Fascholaden nicht nur jede Solidar-
ität verweigert. Eine ganze Gruppe
von DemonstrantInnen, die sich
selbst wohl als besonders gewaltfrei
betrachtet, (...) griff uns inmitten der
Demonstration an und denunzierte
uns lautstark gegenüber anwesenden
Zivilpolizisten. Als wir innerhalb der
Demo vor dieser Denunzianten-
gruppe flüchteten, wurden wir von
dieser verfolgt und sogar via Me-
gaphon denunziert. Einer direkten
gewaltsamen Übergabe an die Pol-
izei konnten wir uns nur durch eine
(...) Flucht vor der Demonstration
entziehen (...). Wie wir später er-
fahren haben, wurden nach unserem
Verschwinden Personen, die sich ge-
gen das Denunziantentum dieser De-
mostaatsschützerInnen gewendet hat-
ten, von diesen gewalttätig angegriff-
en, ohne, daß sich hier andere De-
monstrantInnen gegen diese Gewal-
tanwendung zur Wehr gesetzt hät-
ten. Und weil sie es nicht geschafft
haben, uns selbst der Polizei auszulie-
fern, fordert uns nun einer dieser De-
nunzianten per „Widerstands-Mund“
auch noch auf, uns selbst anzuzei-
gen! Unsere Antwort darauf erübrigt
sich wohl. (...)

Antifaschistische Scherben,
29. September 2000

Peter Pirker: Peter Pirker ist Politik-
wissenschafter und lebt in Wien.
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